
707 Vergabe des Aufstiegsbonus I, des 
Aufstiegsbonus il und des Landesbestenpreises

Verwaltungsvorschnft des Ministeriums für Wirtschaft, 

Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 

vom 3. Februar 2020 (8202)

1 Rechtsgrundlagen, Zuwendungszweck

1 1 Das Land Rheinland-Pfalz gewahrt

1.1.1 füi erfolgreich abgelegte Meisteiprufungen oder gleich
wertige öffentlich-rechtliche Fortbildungsprüfungen in ge
werblichen und kaufmännischen Berufen und in Berufen 
der Landwirtschaft den Aufstiegsbonus I und

1.1.2 unabhängig von dem Erhalt des Aufstiegsbonus I den Ab
solventinnen und Absolventen von Meisterpiüfungen oder 
gleichwertigen öffentlich-rechtlichen Fottbildungsprufungen 
in gewerblichen und kaufmännischen Berufen und in Berufen 
der Landwirtschaft für eine sich anschließende erstmalige, in 
Bezug zu einem Fortbildungsabschluss nach Nummer 3.1 2 
stehende Existenzgrundung (z. B. Gewerbeanmeldung und 
Gewerbeummeldung) den Aufstiegsbonus II.

1.2 Der Aufstiogsbonus I und der Aufstiegsbonus II sind als 
Festbetrag in Form eines zweckgebundenen Zuschusses 
ausgestaltet. Sie werden gewährt nach Maßgabe dieser Ver
waltungsvorschrift und der §§ 23 und 44 Abs. 1 der Landes
haushaltsordnung sowie der dazu ergangenen Verwaltungs- 
Vorschrift zum Vollzug der Landeshaushaltsordnung vom 
20. Dezember 2002 (MmBI, 2003 S. 22) in der jeweils gelten
den Fassung. Der Aufstiegsbonus I und der Aufstiegsbonus II 
sind freiwillige Leistungen, ohne dass ein Rechtsanspruch 
hierauf besteht, und werden im Rahmen der verfügbaren 
Haushaltsmittel nach pflichtgemäßem Ermessen gewahrt.

1.3 Der Aufstiegsbonus I und der Aufstiegsbonus II sollen die 
Gleichwertigkeit von beruflicher und akademische! Bil
dung unterstreichen. Der Weg der beruflichen Fortbildung 
als gleichwertige Alternative zum ersten akademischen 
Abschluss wird durch die Gewährung dieser finanziellen 
Anerkennung noch attraktiver. Der Aufstiegsbonus I und 
der Aufstiegsbonus II sollen zudem einen Beitrag dazu 
leisten, die Zahl der in Rheinland-Pfalz tätigen hoch quali
fizierten Fachkräfte zu erhöhen

Mit dem Aufstiegsbonus I wird die Bereitschaft, sich be
ruflich fortzubilden und die eigene Qualifikation zu stäiken, 
finanziell gewürdigt. Mit dem Aufstiegsbonus II wird die 
erstmalige, in Bezug zu einem Fortbildungsabschluss nach 
Nummer 3.1.2 stehende Existenzgrundung (z. B. Gewor- 
beanmeldung und Gewerbeummeldung) honouert sowie 
ein Anreiz geschaffen, sich auf Grundlage einer erfolgreich 
abgelegten Meisterpiufung oder einer gleichwertigen öf- 
fentlich-iechtlichen Fortbildungsprufung in gewerblichen 
und kaufmännischen Berufen und in Berufen der Landwirt
schaft in Rheinland-Pfalz selbstständig zu machen.

2 Aufstiegsbonus I '

2.1 Zuwendungsvoraussetzungen und -berechtigte

2.1 1 Der Aufstiegsbonus I wird für alle Abschlüsse gewählt, die 
von der Bund-Lander-Koordinierungsstelle für den Deut
schen Qualifikationsrahmen für lebenslanges Lernen (DQR) 
den DQR-Niveaus 6 oder 7 zugeordnet wurden Vorausset
zung ist darüber hinaus eine erfolgreich abgelegte Prüfung 
vor einer Handwerkskammer, Industrie- und Handelskam
mer odei der Landwirtschaftskammer in Rheinland-Pfalz.

2.1 2 Zuwendungsberechtigt sind Peisonen, die einen Ab
schluss nach Nummer 2.1.1 erworben haben und zum 
Zeitpunkt der Feststellung des Prüfungsergebnisses in 
Rheinland-Pfalz beschäftigt oder mit Hauptwohnsitz ge
meldet waren.

2.1 3 Sofern die Prüfung in Rheinland-Pfalz nicht abgenommen
worden kann, muss die Prüfung vor einer Handwerkskam
mer, Industrie- und Handelskammer oder Landwirtschafts
kammei bzw. emei vergleichbaren für landwirtschaftliche 
Fortbildungsberufe zuständigen Stelle in einem anderen 
Bundesland abgelegt worden sein. Dei Aufstiegsbonus I 
bzw ein vergleichbarer Bonus darf nur in einem Bundes
land in Anspruch genommen werden.

2.1.4 Liegen sowohl dei Beschäftigungsort als auch der Haupt
wohnsitz zum Zeitpunkt der Feststellung des Prufungs- 
ergebmsses in Rheinland-Pfalz und wird die Prüfung in 
einem anderen Bundesland abgelegt, gilt Nummer 2.1.3 
entsprechend.

2 1.5 Bei unterschiedlichen Abschlüssen kann der Bonus einer 
Person je Abschluss gewährt weiden.

2.2 Art und Umfang der Zuwendung

Der Aufstiegsbonus I wird in Form einer Festbetragsfinan
zierung gewahrt und betragt 2.000 EUR pro Person für je
den Abschluss gemäß Nummer 2 11

2.3 Antrags- und Bewilligungsverfahren

2 3.1 Sofern die Prüfung in Rheinland-Pfalz abgelegt wurde, 
werden die antragsborechtigten Personen von der Hand
werkskammer, der Industrie- und Handelskammer und 
der Landwirtschaftskammer ermittelt und festgestellt. Die 
genannten Stellen mformieien diese Peisonen über die 
Möglichkeit, den Aufstiegsbonus I bei det jeweiligen Kam
mer zu beantragen, sofern nicht beieits eine vergleichbare 
Zuwendung bei einer anderen Kammer oder einer entspre
chenden Stelle in einem anderen Bundesland beantragt 
wurde.

Die Anträge auf Gewährung des Aufstiegsbonus I sind 
schriftlich innerhalb einer Frist von vier Monaten ab dem 
Datum des Prüfungszeugnisses (Feststellung des Piu- 
fungsergebnisses) bei der zuständigen Kammer einzurei
chen (Ausschlussfrist), es gilt das Eingangsdatum.

2 3.2 Personen, die eine entsprechende Prüfung vor einer
Handweikskammer, Industrie- und Handelskammer odei 
Landwirtschaftskammer bzw. einer vergleichbaren für 
landwirtschaftliche Fortbildungsberufe zuständigen Stelle 
in einem anderen Bundesland erfolgreich abgelegt haben 
und die Voraussetzungen gemäß Nummer 2.1.2 in Verbin
dung mit Nummer 2.1.3 oder 2 1.4 erfüllen, können bei 
der örtlich und fachlich zuständigen Handwerkskammer, 
Industrie- und Handelskammer oder Landwirtschaftskam
mer in Rheinland-Pfalz einen Antrag auf Gewährung des 
Aufstiegsbonus I stellen.

Die Anträge hierfür sind schriftlich und unter Vorlage des 
Prüfungszeugnisses innerhalb einer Frist von zwölf Mona
ten ab dem Datum des Ptüfungszeugnisses (Feststellung 
des Prüfungsetgebnisses) bei der zuständigen Kammer 
einzureichen (Ausschlussftist); es gilt das Eingangsdatum.

2.3.3 Die Handwerkskammer, Industrie- und Handelskammer 
oder Landwirtschaftskammer entscheidet über die ge
stellten Anträge und teilt der Antrag stellenden Person das 
Antragsprüfungsergebnis mit Bei Vorliegen aller Voraus
setzungen fui die Gewährung zahlt die zuständige Hand
werkskammer, Industrie- und Handelskammer oder Land- 
wirtschaftskammer den Aufstiegsbonus I aus

2.4 Erstmalige Gewährung

Erfasst sind erfolgreich abgelegte Prüfungen, bei denen 
das Prüfungsergebnis nach dem Inkrafttreten dieser Ver
waltungsvorschrift (siehe Nummer 7) festgestellt wurde.

3 Aufstiegsbonus II

3.1 Zuwendungsvoraussetzungen und -berechtigte

3.1.1 Mit dem Aufstiegsbonus II weiden gefordert



• die erstmalige Gründung einer selbstständigen Voll
existenz (z. B Gewerbeanmeldung und Gowerbeum- 
meldung), auch durch Übernahme eines bestehenden 
Betriebes, oder

• eine erstmalige tätige Beteiligung (mehr als 25 v. H. 
Anteil am Kapital und Innehaben einer echten, umfas
senden Sperrminoiität) der Antrag stellenden Person 
oder

• einmalig die schrittweise Entwicklung der Selbststän
digkeit begleitend zu einer bestehenden abhängigen 
Beschäftigung oder zum Einstieg in die Erwerbstatig- 
keit (Nebenerwerbsgrundung),

sofern sie in Bezug zu einem Fortbildungsabschluss nach 
Nummer 3.1,2 stehen.

Ebenso können Personen gefordert werden, die sich mit 
einer Aüsnahmebewiliigung gemäß § 8 der Handwerksotd- 
nung erstmalig in Bezug zu einem Fortbildungsabschluss 
nach Nummer 3 1.2 selbstständig machen und innerhalb 
des von der Handwerkskammer gesetzten Zeitraums den 
Nachweis der bestandenen Meisterprüfung erbringen.

Der Aufstiegsbonus II wird jeder Antrag stellenden Peison 
nur einmal gewahi t.

3.1.2 Die Antrag stellende Person muss zum Zeitpunkt der An- 
, tragstellung nachwoisen, mnethalb der vergangenen zehn

Jahre einen Fortbildungsabschluss, dei von der Bund- 
Lander-Koordimerungsstelle für den Deutschen Qualifi
kationsrahmen für lebenslanges Lernen (DQR) den DQR- 
Niveaus 6 oder 7 zugeordnet wurde, erworben zu haben

Dieser Abschluss muss übei ein entsprechendes Zeug
nis einer deutschen Handweikskarnmer, Industrie- und 
Handelskammer oder Landwirtschaftskammei bzw. einer 
vergleichbaren für landwirtschaftliche Fortbildungsberufe 
zuständigen Stelle nachgewiesen weiden. Maßgeblich für 
die Berechnung der Frist ist das Datum des Prufungszoug- 
msses (Feststellung des Prüfungsergebnisses).

3.1.3 Den Zeugnissen nach Nummer 3.1 2 Satz 2 gleichgestellt 
sind Bescheide nach § 7 des Berufsqualifikationsfeststel- 
lungsgesetzes (BQFG) vom 6. Dezember 2011 (BGBl. I 
S. 2515) in seiner jeweils geltenden Fassung, soweit darin 
die Gleichwertigkeit eines ausländischen Berufsabschlus
ses gemäß § 4 Abs. 1 BQFG mit einem Fortbildungsab
schluss nach Nummer 3.1.2 Satz 1 festgostellt wurde. 
Die Antrag stellende Person muss zum Zeitpunkt der An- 
tragsteliung nachwoisen; dass innerhalb der vergangenen 
zehn Jahre eine zuständige Stelle nach § 8 BQFG einen 
'Bescheid nach § 7 BQFG erlassen hat.

31.4 Eine Antragsstellung ist auch möglich, wenn die Antrag 
stellende Person nachweisen kann, dass sie sich in einer 
Bildungsmaßnahme befindet die auf eine Abschlussprü
fung im Sinne der Nummer 3 1,2 vorbereitet. In diesem Fall 
ist das Bestehen dieser Abschlussprüfung Voraussetzung 
für die Gewährung des Aufstiegsbonus II

3.2 Art und Umfang der Zuwendung

3 2 1 Der Aufstiegsbonus II wird in Form einer Festbetragsfi
nanzierung gewahrt und betragt 2.500 EUR pro Person. 
Dabei handelt es sich um eine De-mimmis-Beihilfe gemäß 
den Beihilferegeln det Verordnung (EU) Nr 1407/2013 der 
Kommission vom 18. Dezembet 2013 über die Anwendung 
der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union auf De-mmimis-Beihilfen (ABI. EU 
Nr. L 352 S. 1) bzw. der Verordnung (EU) Nr. 1408/2013 
der Kommission vom 18. Dezember 2013 über die An
wendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union auf De-mmtmis-Bei- 
hilfen im Agrarsektor (ABI. EU Nr L 352 S. 9) Der maximal 
zulässige Gesamtbetrag solcher Beihilfen für Unterneh
men außerhalb der Landwirtschaft betragt innerhalb von 
drei Jahren ab dem Zeitpunkt der ersten De-minimis-Bei- 
hilfe 200.000 EUR. Der Gesamtbetrag der einem einzigen

Unternehmen der Landwirtschaft von etnom Mitgliedstaat 
gewahrten Do-mimmis-Beihilfen darf in einem Zeitraum 
von drei Steuerjahren 15.000 EUR nicht ubersteigen. Diese 
Beträge umfassen alle Foimen von öffentlichen Beihilfen 
(z. B. Zuschüsse, Beteiligungen, Darlehen, Butgschaften), 
die als De-mmimis-Beihilfen gewahrt wurden, und berührt 
nicht die Möglichkeit, dass die Empfängerinnen und Emp
fänger sonstige von der Kommission genehmigte oder frei- 
gestellte Beihilfen erhalten

3.2 2 Zur Überprüfung der De-mimmis-Hochstbetrage im Zusam
menhang mit der Gewährung dieset und späterst staatli
cher Beihilfen sind die Empfängerinnen und Empfänger der 
staatlichen Forderung verpflichtet, die im laufenden sowie in 
den beiden vorangegangenen Jahren (unabhängig vom Bei- 
hilfogebei) bereits erhaltenen Beihilfen, die als Dc-mimmis- 
Beihilfen gewahrt wurden (z B Zuschüsse, Beteiligungen, 
Darlehen, Bürgschaften) sowie auch laufende Beihilfeanträ- 
ge anzuzeigen. Die Angaben zu bisherigen De-minimis-Bei- 
hilfen sind subventionserheblich im Sinne des § 264 StGB.

3.3 Antrags- und Bewilligungsverfahren

3 3.1 Der Antrag ist spätestens zwölf Monate nach der tatsäch
lichen Existenzgrundung (Voi läge det Gewerboanmoldung 
bzw. Bestätigung det Versicherungspflicht in der landwirt
schaftlichen Alterskasse durch die Sozialversicherung für 
Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau) einzureichen. Der 
Antiag auf Gewährung des Aufstiegsbonus II ist mit den 
zur Überprüfung der Fordervoraussetzungen notwendigen 
Unterlagen bei der jeweils zuständigen Handwerkskam
mer, Industrie- und Handelskammer oder der Landwirt
schaftskammer zu stellen.

In den Fallen der Nummer 3 1 4 ist ein Antrag auf Fristwah
rung bei der zuständigen Kammer einzureichen, sofern die 
Abschlussprüfung nicht innerhalb von zwölf Monaten ab
gelegt werden kann.

3.3.2 Der Aufstiegsbonus II wird bei Nachweis der tatsächlichen 
Existenzgrundung gewahrt. Bei tätigen Beteiligungen ist 
zusätzlich der Gesellschaftsvertrag und im Falle einer Ein
tragung ms Handelsregister ein entsprechender Nachweis 
beizufügen.

3 3 3 Die Handwerkskammer, Industrie- und Handelskammer 
oder Landwirtschaftskammer prüft die Anträge innerhalb 
von vier Monaten Die Frist beginnt mit Eingang der voll
ständigen Untei lagen. Sie kann einmal angemessen ver
längert weiden. Die Fristverlangetung ist zu begründen 
und rechtzeitig mitzuteilen.

3.3.4 Die Handwerkskammer, Industrie- und Handelskammer 
oder Landwirtschaftskammor entscheidet über die ge
stellten Anträge und teilt der Antrag stellenden Person das 
Antragsprufungsergebnis mit. Bei Vorliegen aller Voraus
setzungen für die Gewährung zahlt die zuständige Hand
werkskammer, Industrie- und Handelskammer oder Land
wirtschaftskammer den Aufstiegsbonus II aus.

3.4 Aufhebungs- und Rückforderungsverfahren

3.4.1 Der Aufstiegsbonus II ist zuruckzuzahlen, wenn die Selbst
ständigkeit voi Ablauf von zwei Jahren nach der tatsäch
lichen Existenzgrundung aufgegeben oder in Rheinland- 
Pfalz abgemeldet wird; ein Rechtsformwechsel gilt nicht 
als Aufgabe der Selbstständigkeit.

Entfallt die Selbstständigkeit vor Ablauf von zwei Jahren 
nach der tatsächlichen Existenzgrundung, so hat die Per
son, die den Aufstiegsbonus II empfangen hat, dies der 
zuständigen Kammer unabhängig von der Gewerbeabmel
dung unverzüglich mitzuteilen

3.4.2 Die Kammern uberptufen einmalig die Einhaltung der Be
dingungen nach Nummer 3.4.1 Satz 1. Die Überprüfung 
kann gebündelt durchgefuhrt werden Kommt die gegen
über der Antrag stellenden Person den Aufstiegsbonus II 
gewahrende Kammer nach Gewährung der Zuwendung 
zu dem Eigebnis, dass die unter Nummer 3.4.1 Satz 1 ge



nannten Bedingungen für eine mögliche Rückzahlung des 
Aufstiegsbonus II vorliegen, so leitet sie eine diesbezugli 
che Prüfung ein. Zui Prüfung det o. g Bedingungen kann 
die den Aufstiegsbonus II gewahrende Kämmet die Vorlage 
von für die Prüfung erforderlichen Unterlagen verlangen.

3.4.3 Das Prüfungsergebnis ist dem für die außerschulische be
rufliche Aus- und Weiterbildung zuständigen Ministerium 
mitzuteilen. Dieses entscheidet über das weitere Verfah
ren insbesondere über eine etwaige Rückforderung des 
Aufstiegsbonus II nebst der Erhebung von Zinsen

Die Rückforderung des Aufstiegsbonus II nebst Erhebung 
von Zinsen erfolgt durch das füt die außerschulische be
rufliche Aus- und Weiterbildung zuständige Ministerium

4 Mitteilungspflichten

Die den Antrag auf Aufstiegsbonus I bzw. Aufstiegsbo
nus II stellende Person ist verpflichtet, det zuständigen 
Handwerkskammer, Industrie- und Handelskammer oder 
Landwirtschaftskammer unverzüglich alle Tatsachen mit- 
zuteilen, die der Inanspruchnahme oder dem Belassen der 
Bonuszahlungen entgegenstehen oder für eine Rückforde
rung ethebiich sind.

5 Landesbestenpreis

5.1 Voraussetzungen

Mit dem Landesbestenpreis der finanziell nicht dotiert ist, 
werden die Jahrgangsbesten für ihre besonderen Leistun
gen von dem für die außerschulische berufliche Aus- und 
Weiterbildung zuständigen Ministerium des Landes Rhein
land-Pfalz gemeinsam mit den jeweils zuständigen Hand
werkskammern, Industrie- und Handelskammern oder der 
Landwirtschaftskammer ausgezeichnet.

Voraussetzung ist, dass

* es sich um einen Abschluss der von der Bund-Lan- 
der-Koordmierungsstelle für den Deutschen Qualifika- 
tionsrahmen für lebenslanges Lernen (DQR) den DQR-| 
Niveaus 6 oder 7 zugeordnet wurde, handelt,

- • die maßgebliche Mindestnote (siehe Nummer 5.2) er
reicht wurde und

die Prüfung vor einer Handwerkskammer, Industne- 
und Handelskammer odei der Landwirtschaftskam
mer in Rheinland-Pfalz abgelegt wurde.

5.2 Zuständigkeit und Verfahren

Die Besten eines Jahrgangs werden von den Handwerks
kammern, den Industrie- und Handelskammern und der 
Landwirtschaftskammer ermittelt und festgestellt.

Das Verfahren zur Ermittlung einschließlich der maßgebli
chen Mindestnote wird von den Handwerkskammern, den 
Industrie- und Handelskammern und der Landwirtschafts
kammer jeweils im Einvernehmen mit dem fui die außet- 
schuhsche berufliche Aus- und Weiterbildung zuständigen 
Ministerium im Vorfeld festgelegt.

Das für die außerschulische Aus- und Weiterbildung zu
ständige Ministerium wird gemeinsam mit den Hand
werkskammern, Industrie- und Handelskammern und der 
Landwirtschaftskammer die Preisverleihung vornehmen.

5.3 Form

Der Landesbestenpreis wird in Form einer Urkunde des 
für die außerschulische Aus- und Weiterbildung zuständi
gen Ministeriums und der jeweils zuständigen Kammer im 
Rahmen einer gemeinsamen jährlichen Feier an die Jahr
gangsbesten überreicht

6 Übergangsregelungen

6 1 Füi Prüfungen, bei denen das Prufungsergebnis bis zum 
31. Dezember 2019 festgestellt wurde bzw. bei Existenz

grundungen bis zum 31 Dezember 2019 gelten die Rege
lungen in der bisher geltenden Fassung.

6.2 Für Prüfungen, bei denen das Prufungsergebnis ab dem 
1. Januar 2020 festgestellt wird bzw. bei Existenzgi bedun
gen ab dem 1. Januar 2020 gelten die Regelungen in der 
ab dem 1. Januar 2020 geltenden Fassung.

7 Inkrafttreten

Diese Verwaltungsvorschrift tritt mit Wirkung vom 1. Janu
ar 2020 in Kiaft

Gleichzeitig tritt vorbehaltlich der Regelung in Num
mer 6.1, die Verwaltungsvorschrift „Vetgabe des Auf
stiegsbonus I und des Aufstiegsbonus ll“ vom 24. Novem
ber 2017 (MmBI. S 386) außer Kraft


